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Kulturdirektion 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0978/26 

Titel der Drucksache 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zur Drucksache 0722/26 - 

Kulturelles Jahresthema 2026 "KulturOrtsWechsel – Ein Förderprogramm zur Eroberung 

ungewöhnlicher Räume" - Projektuntersetzung 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

nicht öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Stellungnahme 

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ergänzt (Ergänzungen fett markiert):  

 

01 

Die Förderung der Projekte zum kulturellen Jahresthema 2026 - "KulturOrtsWechsel – Ein 

Förderprogramm zur Eroberung ungewöhnlicher Räume" der Landeshauptstadt Erfurt wird gemäß 

Anlage 1 beschlossen. 

 

02 

Sollten nicht beanspruchte Mittel von bewilligten Projekten zum kulturellen Jahresthema 2026 

„KulturOrtswechsel“ – Ein Förderprogramm zur Eroberung ungewöhnlicher Räume“ nicht für die 

bis zum 31.08.26 eingegangenen Anträge zur Mikroförderung verwendet worden sein, werden 

diese bis zu einer Höhe von 6000 Euro dem Tanztheater Erfurt e.V. zusätzlich zur Verfügung 

gestellt. 

 

Begründung 

Das Tanztheater Erfurt e.V. führt zweijährlich ein Festival in Erfurt durch. Es findet diesmal vom 

4.10 -14.11.2026 statt. Die Gesamtsumme des Festival-Kostenfinanzierungplans liegt bei: 

106.707,53 €. Für das Projekt (Bolero City), welches das Tanztheater Erfurt als Hauptbezugspunkt 

beantragt hat, wurden 16.000 Euro beantragt – in der Tabelle der Anlage stehen fälschlich 11.000 

Euro. 

 

Die Fördersumme liegt bei: 9.000 €. 
Sollten Mittel für den Kultursommer nicht verausgabt werden und auch nicht für die 
Mikroförderung gebraucht, werden diese bis zu einer Höhe von 6000 Euro dem Tanztheater 
zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

 

Die im Beschlussvorschlag (Anlage 1) aufgeführte Summe von 11.000 Euro als beantragte Summe 

für das Tanztheater Erfurt e.V. wird als Schreibfehler zur Kenntnis genommen und auf 16.000 

Euro korrigiert. Die ausgesprochene Förderempfehlung in Höhe von 9.000 Euro bleibt hiervon 

jedoch unberührt, da sie das Ergebnis der Bewertung der eingegangenen Anträge in Bezug auf die 

Verteilungsgerechtigkeit und Budgetbegrenzung ist. Eine höhere Förderung ist nicht abbildbar. 
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Gemäß der Förderlogik sollen freiwerdende Mittel des laufenden Jahres (z. B. durch 

Projektrücktritte) in die Mikroförderung fließen, da bis zu 500 Euro eigenständig durch die 

Stadtverwaltung (ohne nochmalige Beteiligung des Ausschusse vergeben werden können). Dies 

ist wird in diesem Jahr zusätzlich notwendig, da ursprünglich für die Mikroförderung 

vorgesehene Mittel im Zuge der Priorisierung dem Phoenix e.V. zugewiesen wurden. 

Das kulturelle Jahresthema 2026 „KulturOrtsWechsel – Ein Förderprogramm zur Eroberung 

ungewöhnlicher Räume“ stieß auf eine hohe Resonanz. Insgesamt gingen 69 Förderanträge bei 

der Kulturdirektion ein. Nach Abschluss der fachlichen Bewertung durch die Kulturförderung 

wurde das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 200.000 Euro vollumfänglich gebunden. 

Um die Budgetgrenze einzuhalten, mussten bei einer Vielzahl der 69 eingegangen Anträge 

Kürzungen vorgenommen werden. Ob und in welcher Höhe Mittel durch Rücktritte von Projekten 

frei werden, lässt sich im Voraus nicht beziffern. Eine vorab fixierte Bindung potenzieller 

Restmittel an einen spezifischen Akteur ist zum jetzigen Zeitpunkt fachlich nicht vertretbar. Die 

Stadtverwaltung hält somit an der vorgeschlagenen Verteilung fest. Sollten nach dem Stichtag 

zur Beantragung der Mikroförderung am 31.08.2026 Mittel nicht abgeflossen sein, könnten diese 

nach Vorschlag der Verwaltung durch Entscheidung des Fachausschusses für Kultur vergeben 

werden. 

Fazit 

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist der Änderungsantrag abzulehnen. 

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. C.Horn 
 

20.04.2026 
Unterschrift Amtsleitung        Datum 
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